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Die Aktualisierung dieser Ausgabe erfolgte im Rahmen eines 
von der Bertelsmann Stiftung finanzierten Projektes. 

Einleitung 

In den letzten Jahren wurde die deutsche Arbeits-
marktpolitik insbesondere durch die vier Gesetze für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (sog. 
Hartz-Gesetze) einschneidend reformiert. 

Mit dem vierten Hartz-Gesetz („Hartz IV“) wurden 
ab Anfang 2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe für 
Erwerbsfähige zur Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de im neuen SGB II zusammengelegt. Mit „Sozialhil-
fe“ ist hier stets die Hilfe zum Lebensunterhalt der 
Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen gemeint. 
Vorliegend werden die Übergänge der Fürsorgeemp-
fänger/innen in das neue System zur Jahreswende 
2004/2005 dargestellt. 

Hartz IV zielt u.a. darauf, einen ein-
heitlichen Zugang zu arbeitsmarkt-
politischen Leistungen für alle Er-
werbsfähigen zu ermöglichen. Von 
der Zusammenlegung grundsätzlich 

unberührt bleibt der befristete Anspruch auf das bei-
tragsfinanzierte Arbeitslosengeld als Versicherungs-
leistung bei Arbeitslosigkeit nach Erfüllung einer 
Anwartschaft. 

Im Anschluss an das Arbeitslosengeld erhielten Ar-
beitslose bis Ende 2004 bei Bedürftigkeit unbefristet 
Arbeitslosenhilfe, die wie das Arbeitslosengeld von 
der Höhe des früheren Arbeitsentgelts abhing. Ande-
re erwerbsfähige Hilfebedürftige (z.B. ohne vorheri-
gen Bezug von Arbeitslosengeld, hilfebedürftige 
Erwerbstätige) und ihre Angehörigen erhielten So-
zialhilfe. Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe 
konnten ergänzend Sozialhilfe beziehen, falls ansons-
ten das Existenzminimum nicht gesichert war. 

Seit Anfang 2005 erhalten alle erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen anstelle von Arbeitslosen- und Sozialhil-
fe das neue Arbeitslosengeld II, während ihre bedürf-
tigen nicht erwerbsfähigen Angehörigen Sozialgeld 
bekommen. Beide Leistungen zusammen bilden die 
neue Grundsicherung für Arbeitsuchende, die ge-
meinsam von Bund und Kommunen finanziert wird 
(vgl. hierzu näher BLICKPUNKT ARBEIT UND WIRT-

SCHAFT 6/2006). Wie auch schon zuvor bei der  
Sozialhilfe sind Bedarfsgemeinschaften (Erwerbsfä-
hige gemeinsam mit ihrer bzw. ihrem Partner/in so-
wie minderjährige Kinder) Grundlage der Leistungs-
berechnung. Die Empfänger/innen erhalten insbeson-
dere eine pauschale Regelleistung und eine Erstattung 
der angemessenen Kosten der Unterkunft und Hei-
zung. 

Bis Ende 2004 waren für die Empfänger/innen von 
Arbeitslosenhilfe die Agenturen für Arbeit (ehemali-
ge Arbeitsämter) zuständig, während die Sozialhilfe 
von den Kommunen administriert wurde. 

Für die Umsetzung der neuen Grundsicherung sind 
grundsätzlich Arbeitsgemeinschaften aus prinzipiell 
jeweils einer Agentur für Arbeit und einer Kommune 

zuständig. Insgesamt 69 Kommu-
nen hatten die Möglichkeit, für eine 
alleinige Trägerschaft für die ge-
samte Grundsicherung für Arbeit-
suchende zu optieren (sog. Opti-
onskommunen). Für die Empfän-
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ger/innen von Arbeitslosengeld sind ebenso wie für 
Arbeit Suchende ohne Leistungsbezug weiterhin die 
Agenturen für Arbeit zuständig. 

Empfänger/innen 

Wie Abbildung 1 zeigt, bezogen Ende 2004 
0,96 Mio. Kinder bis 14 Jahre und 1,87 Mio. Erwach-
sene im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) Sozial-
hilfe. Diese etwa 2,83 Mio. Empfänger/innen von 
Sozialhilfe bis 64 Jahre wurden von den Kommunen 
betreut, während die Agenturen für Arbeit für 
2,26 Mio. Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe 
zuständig waren. Dabei wurden 210.000 Doppelbe-
zieher/innen von beiden Institutionen parallel betreut. 
Soweit die Empfänger/innen von Sozialhilfe erwerbs-

fähig und die Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe 
und ihre Angehörigen nach den neuen Kriterien be-
dürftig sind, erhalten sie nun Arbeitslosengeld II und 
werden von ihrer Arbeitsgemeinschaft bzw. Options-
kommune betreut. Selbst nicht erwerbsfähige Ange-
hörige von diesen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
erhalten ab Anfang 2005 von einer Arbeitsgemein-
schaft bzw. Optionskommune Sozialgeld. Dies be-
trifft etwa 940.000 Kinder bis 14 Jahre, die zuvor 
Sozialhilfe bezogen haben, und mit höchstens 50.000 
Personen lediglich einen kleinen der vormaligen 
Sozialhilfeempfänger/innen im erwerbsfähigen Alter. 
Auch von den 1,4 Mio. Angehörigen der ehemaligen 
Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe (ohne gleich-
zeitigen Sozialhilfebezug) erhält der überwiegende 

Abbildung 1: Übergänge aus Arbeitslosen- und Sozialhilfe in die Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Arbeitslosen-

hilfe

Dez 2004: 2,05 Mio.

Angehörige von

Arbeitslosenhilfe-

empfänger/innen

ohne Sozialhilfebezug

Dez 2004: ca. 1,4 Mio.

kein Leistungsbezug

bis 2004

Sozialhilfe

(BSHG)
15- bis 64-

Jährige

Dez 2004: 1,66 Mio.

Sozialhilfe (BSHG)

0- bis 14-Jährige

Dez 2004: 0,96 Mio.

Sozialgeld
Jan 2005: 1,62 Mio.

Arbeitslosengeld II
Jan 2005: 4,50 Mio.

Kein Leistungsbezug

ab 2005

SGB XII-Leistungen

ab 2005

ohne 

erwerbs-

fähige

Angehörige

ca. 20.000

nicht erwerbsfähig 

und ohne erwerbs-

fähige Angehörige

ca. 70.000

Dez 2004: 3,92 Mio.

Dez 2004: 1,87 Mio. Dez 2004: 2,26 Mio.

nicht 

bedürftig

ca. 150.000 nicht 

bedürftig

ca. 0,1 Mio.

Dez 2004

210.000

mit erwerbsfähigem 

Angehörigen

ca. 0,94 Mio.

nicht erwerbsfähig, 

aber mit 

erwerbsfähigem 

Angehörigen

< 50.000

???

???

bedürftig, aber 

nicht erwerbsfähig 

≤≤≤≤0,65 Mio.

erwerbsfähig 

und bedürftig  

≥≥≥≥0,65 Mio.

bedürftig 

ca. 1,9 Mio.

alle

210.000

erwerbsfähig

ca. 1,6 Mio.

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Jan 2005: 6,12 Mio. 
Team Dr. Kaltenborn 2005Team Dr. Kaltenborn 2005

 
Lesehilfe (Beispiel): Im Dezember 2004 gab es 2,26 Mio. Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe, davon bezogen 210.000 zugleich Sozial-
hilfe (Doppelbezieher/innen) und 2,05 Mio. ausschließlich Arbeitslosenhilfe. Die vormaligen Doppelbezieher/innen waren sozialhilfebedürf-
tig und sind daher auch nach den Kriterien der Grundsicherung für Arbeitsuchende bedürftig; außerdem waren sie erwerbsfähig, denn sonst 
hätten sie keine Arbeitslosenhilfe beziehen können. Da die vormaligen Doppelbezieher/innen sowohl bedürftig als auch erwerbsfähig sind, 
beziehen sie ab Anfang 2005 alle Arbeitslosengeld II. Die übrigen Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe sind erwerbsfähig, aber nicht alle 
bedürftig. Etwa 150.000 von ihnen waren zur Jahreswende 2004/2005 nicht bedürftig und hatten daher keinen Anspruch auf die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Die übrigen etwa 1,9 Mio. vormaligen Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe waren bedürftig und bezogen daher 
ab Anfang 2005 Arbeitslosengeld II. 

Anmerkung: Teilweise geschätzt; Grundsicherung für Arbeitsuchende: revidierte Daten; methodische Hinweise im Anhang. 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen und Schätzungen (vgl. Anhang). 
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Teil ab Anfang 2005 Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, und zwar erhalten (mindestens) 650.000 
Erwerbsfähige Arbeitslosengeld II und (höchstens) 
650.000 nicht Erwerbsfähige Sozialgeld. 150.000 
ehemalige Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe 
erhalten zusammen mit ihren 100.000 Angehörigen 
ab Anfang 2005 keine Fürsorgeleistungen mehr. 
Hingegen erhalten die wenigen Sozialhilfeempfän-
ger/innen, die weder erwerbsfähig sind noch einen 
erwerbsfähigen Angehörigen haben, ab Anfang 2005 
grundsätzlich Sozialhilfe nach dem neuen SGB XII. 
Dies betrifft etwa 20.000 Kinder bis 14 Jahre und 
etwa 70.000 Personen im erwerbsfähigen Alter. 

Abbildung 2: Fürsorgeempfänger/innen 
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Anmerkung: Empfänger/innen von Sozialhilfe bis 64 Jahre, von 
Arbeitslosenhilfe sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende; 
2004, aber nicht 2005 enthalten sind nicht erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige bis 64 Jahre ohne erwerbsfähige Angehörige, die ab 2005 
Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten. Januar und November 
2005: revidierte Daten. 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Insgesamt gab es im Januar 2005 4,50 Mio. Empfän-
ger/innen von Arbeitslosengeld II (erwerbsfähige 
Hilfebedürftige) und 1,62 Mio. Empfänger/innen von 
Sozialgeld (nicht erwerbsfähige Angehörige), zu-
sammen also 6,12 Mio. Leistungsempfänger/innen. 
Abbildung 2 zeigt die Zahl der Fürsorgeempfän-
ger/innen zum Jahreswechsel 2004/2005 und im 
November 2005. Deutlich sichtbar ist die Zunahme 
der Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit der 
Reform Anfang 2005. Seither hat sowohl die Zahl der 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als auch ihrer nicht 
erwerbsfähigen Angehörigen weiter zugenommen. 

Im November 2005 bezogen über 7 Mio. Personen in 
3,9 Mio. Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung für 
Arbeitsuchende. 918.000 Empfänger/innen oder 13% 
wurden von einer der 69 Optionskommunen betreut. 

Für den Anstieg der Empfängerzahlen im Verlauf des 
Jahres 2005 kommen insbesondere folgende Ursa-
chen in Betracht: 

• Der Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instru-
mentariums hat aufgrund von Umstellungsfrik-
tionen bei den SGB II-Trägern teilweise erst mit 
Zeitverzug eingesetzt (vgl. hierzu näher BLICK-

PUNKT ARBEIT UND WIRTSCHAFT 8/2006). Da-
durch könnten die Abgänge aus Maßnahmen, die 
noch 2004 begonnen wurden, die Zugänge in 
Maßnahmen überstiegen haben. 

• Durch die Reform wurde der anspruchsberech-
tigte Personenkreis ausgedehnt. Die entspre-
chenden Personen haben jedoch erst im Laufe 
des Jahres 2005 Grundsicherung beantragt. 

• Durch die Reform wurde die sog. Dunkelziffer 
reduziert, d.h. bestehende Leistungsansprüche 
wurden im Verlauf des Jahres 2005 vermehrt 
geltend gemacht, beispielsweise weil Leistungs-
empfänger/innen weniger stigmatisiert werden 
als vor der Reform. 

• Möglicherweise hat durch externe Faktoren auch 
unabhängig von der Reform der anspruchsbe-
rechtigte Personenkreis zugenommen. 

Arbeitslosigkeit 

Mit der Reform hat sich die Definition von Arbeitslo-
sigkeit nicht geändert. Gleichwohl erhöhte sich durch 
eine bessere Erfassung die Zahl der Arbeitslosen für 
November 2005 um etwa 340.000 (Bundesagentur 
für Arbeit [2006, S. 5]): 

• Ehemalige Sozialhilfeempfänger/innen werden 
seit Anfang 2005 in stärkerem Maße als Arbeits-
lose erfasst. 

• Erwerbsfähige Angehörige der ehemaligen Emp-
fänger/innen von Arbeitslosenhilfe müssen sich 
seit Anfang 2005 ebenfalls um Arbeit bemühen. 
Sofern sie die Voraussetzungen erfüllen (u.a. 
keine oder Erwerbstätigkeit von weniger als 
15 Stunden wöchentlich, Verfügbarkeit), werden 
sie ebenfalls als arbeitslos registriert. 

Im November 2005 gab es insgesamt 4,5 Mio. Ar-
beitslose, davon 2,8 Mio. Empfänger/innen von Ar-
beitslosengeld II. Die übrigen 2,4 Mio. Empfän-
ger/innen von Arbeitslosengeld II waren hingegen 
nicht arbeitslos, da sie beispielsweise noch die Schule 
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besuchten, an einer Qualifizierungsmaßnahme teil-
nahmen, erwerbstätig oder nicht verfügbar waren. 

Fazit 

Aufgrund der Zusammenlegung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitsu-
chende gab es Anfang 2005 1,24 Mio. zusätzliche 
Leistungsempfänger/innen bzw. 25% mehr Fürsorge-
empfänger/innen als Ende 2004. Dabei handelt es 
sich hauptsächlich um Angehörige ehemaliger Emp-
fänger/innen von Arbeitslosenhilfe. 

Außerdem gab es aufgrund einer besseren Erfassung 
ehemaliger Empfänger/innen von Sozialhilfe sowie 
von Angehörigen ehemaliger Empfänger/innen von 
Arbeitslosenhilfe zusätzliche Arbeitslose. Im No-
vember 2005 gab es etwa 340.000 bzw. 8% zusätzli-
che Arbeitslose. 

Insgesamt wurden die Zahl der Leistungsempfän-
ger/innen und damit die Ausgaben im Vorfeld der 
Reform deutlich unterschätzt (vgl. hierzu BLICK-

PUNKT ARBEIT UND WIRTSCHAFT 6/2006). Auch daher 
dürfte die föderale Lastenverteilung umstritten (ge-
wesen) sein (vgl. hierzu BLICKPUNKT ARBEIT UND 

WIRTSCHAFT 7/2006). 
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Anhang: Methodische Hinweise zur Berechnung 
der Übergänge aus Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
in die Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Die Zahl der Leistungsempfänger/innen Ende 2004 sowie 
von Grundsicherung für Arbeitsuchende Anfang 2005 weist 
die Bundesagentur für Arbeit [2005, S. 7] auf Basis ihrer 
laufenden Statistik und der Sozialhilfestatistik aus. 

Anfang 2005 bezogen 52.869 Personen im Alter von 15 bis 
64 Jahren Sozialgeld (Bundesagentur für Arbeit [2005, 
S. 22]); diese werden lediglich teilweise zuvor Sozialhilfe 
bezogen haben, da auch andere Erwachsene in den Sozial-
geldbezug gewechselt sein müssen. Entsprechend sind 
weniger als 50.000 Sozialhilfeempfänger/innen im Alter 
von 15 bis 64 Jahren Anfang 2005 in den Sozialgeldbezug 
übergegangen. Am Jahresende 2004 haben nach der  
Sozialhilfestatistik 83.145 Bedarfsgemeinschaften mit 
99.003 Personen Sozialhilfe bezogen, in denen Personen 
wegen Krankheit oder Behinderung nicht erwerbstätig 
waren (Berechnung analog RUDOLPH [2004, S. 3, Tabelle 1, 
Zeile 14]). Es wird angenommen, dass zwei Drittel davon 
Anfang 2005 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe 
oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 
und keine Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen. 
Entsprechend dürften knapp 1,6 Mio. der 1,66 Mio. Sozial-
hilfeempfänger/innen im Alter von 15 bis 64 Jahren am 
Jahresende 2004 ab Anfang 2005 Arbeitslosengeld II bezo-
gen haben. 

Aus der Sozialhilfestatistik zum Jahresende 2004 ergibt 
sich, dass 22.247 Empfänger/innen von Sozialhilfe im Alter 
bis 14 Jahre weiterhin Sozialhilfe bezogen haben, da sie 
nicht in einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einer 
erwerbsfähigen Person lebten (Berechnung analog RU-

DOLPH [2004, S. 3, Tabelle 1, Zeile 15]). Entsprechend 
werden etwa 0,94 Mio. der 0,96 Mio. Sozialhilfeempfän-
ger/innen im Alter bis 14 Jahre ab Anfang 2005 Sozialgeld 
bezogen haben. 

Auf Basis eines Datenabgleichs schätzt die Bundesagentur 
für Arbeit [2005, S. 8], dass etwa 150.000 der 2,26 Mio. 
Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe von Ende 2004 
aufgrund der engeren Anspruchsvoraussetzungen ab Januar 
2005 keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II hatten. 

In Einklang mit den Simulationen von RUDOLPH und BLOS 
[2005, S. 21] und TOBSCH [2005, S. 20] auf Basis der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 geht die Bun-
desagentur für Arbeit [2005, S. 8] davon aus, dass in etwa 
5% der hilfebedürftigen Bedarfsgemeinschaften mit einer 
bzw. einem Arbeitslosenhilfebezieher/in eine weitere Per-
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son Arbeitslosenhilfe bezog.1 Darüber hinaus lebten in 
hilfebedürftigen Bedarfsgemeinschaften von Arbeitslosen-
hilfeempfängerinnen und -empfängern ohne Sozialhilfebe-
zug durchschnittlich 1,78 Personen (RUDOLPH und BLOS 
[2005, S. 18, Variante 1]).2 Daraus ergibt sich, dass die 
2,05 Mio. Arbeitslosenhilfeempfänger/innen Ende 2004 
ohne Bezug von Sozialhilfe in 1,95 Mio. Bedarfsgemein-
schaften mit 3,47 Mio. Personen lebten, von denen 
1,42 Mio. Personen keine Arbeitslosenhilfe bezogen. 

Zusammen mit den oben genannten etwa 150.000 Empfän-
ger/innen von Arbeitslosenhilfe, die aus dem Leistungsbe-
zug ausgeschieden sind, dürften daher etwa 0,1 Mio. der 
1,4 Mio. Angehörigen der Arbeitslosenhilfeempfän-
ger/innen ohne Sozialhilfebezug ab Anfang 2005 ebenfalls 
keine Leistungen beziehen. 

Die verbleibenen etwa 1,3 Mio. Angehörigen der Arbeits-
losenhilfeempfänger/innen ohne Sozialhilfebezug müssten 
in den Bezug von Grundsicherung gewechselt sein. Die 
Bundesagentur für Arbeit [2005, S. 8] schätzt, dass davon 
etwa 600.000 Personen ab Anfang 2005 Arbeitslosengeld II 
beziehen.3 Dann müssten die übrigen etwa 0,7 Mio. Perso-
nen ab Anfang 2005 Sozialgeld bezogen haben. Mithin 
müsste es Anfang 2005 unter Berücksichtigung der Über-
gänge aus der Sozialhilfe in das Sozialgeld mehr Übergän-
ge als die tatsächlichen 1,62 Mio. Empfänger/innen von 
Sozialgeld gegeben haben. Vorliegend wird daher davon 
ausgegangen, dass mindestens bzw. höchstens 0,65 Mio. 
Angehörige ab Anfang 2005 Arbeitslosengeld II bzw. 
Sozialgeld bezogen. 

Nicht berücksichtigt ist bei diesen Berechnungen, dass es 
auch unabhängig von der Reform zwischen Dezember 2004 
und Januar 2005 Veränderungen bei den Empfängerinnen 
und Empfängern von Arbeitslosen- und Sozialhilfe gegeben 
hätte (zur Arbeitslosenhilfe vgl. Bundesagentur für Arbeit 
[2005, S. 8]). 

                                                                        
1
 Dies ergibt sich aus dem ersten Teil der Berechnung der 

Bundesagentur für Arbeit [2005, S. 8, Fußnote 4]. Hingegen 
führt die Bundesagentur für Arbeit [2005, S. 8] verbal aus, 
dass 5% der Arbeitslosenhilfeempfänger/innen in einer hilfe-
bedürftigen Bedarfsgemeinschaft mit einer bzw. einem weite-
ren Arbeitslosenhilfeempfänger/in lebten (d.h. lediglich ca. 
2,5% der hilfebedürftigen Bedarfsgemeinschaften). 

2
 Die Bundesagentur für Arbeit [2005, S. 8] geht in ihrer Be-

rechnung hingegen von 1,82 Personen aus. Dies entspricht 
nach RUDOLPH und BLOS [2005, S. 18, Variante 1] dem 
Durchschnitt aller Arbeitslosenhilfeempfänger/innen, mithin 
sind auch Doppelbezieher/innen berücksichtigt, die durch-
schnittlich in größeren Bedarfsgemeinschaften leben. 

3
 Schätzung anhand von Simulationsrechnungen mit der Ein-

kommens- und Verbrauchsstichprobe 2003, wonach in hilfe-
bedürftigen Bedarfsgemeinschaften von Arbeitslosenhilfeemp-
fänger/innen 1,33 erwerbsfähige Personen lebten. Bei der Be-
rechnung durch die Bundesagentur für Arbeit [2005, S. 8] 
blieb unberücksichtigt, dass von diesen 1,33 erwerbsfähigen 
Personen im Durchschnitt mehr als eine Person Arbeitslosen-
hilfe bezog. 
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